Die Marktgemeinde Wiener Neudorf beabsichtigt, das ortliche Raumordnungspro-
gramm abzuandern.

Sofern bei einer Anderung aufgrund ihrer Geringfligigkeit nicht von vorne herein die
Durchflhrung einer strategischen Umweltprufung entfallen kann oder fur diesen Be-
reich der Gemeinde ein verordnetes Entwicklungskonzept gilt, das einer strategischen
Umweltpriifung unterzogen wurde, in dem die vorgesehene Anderung bereits vorge-
sehen und in ihren Auswirkungen untersucht wurde, hat die Gemeinde zu prufen, ob
aufgrund voraussichtlich erheblicher Umweltauswirkungen eine strategische Umwelt-
prufung erforderlich ist.

Das Ergebnis dieser Prufung und die Begrundung lauten wie folgt:



An die

Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht
als Umweltbehérde gem. NO ROG 76
Landhausplatz 1

3109 St. Palten

06, 03. 2026

Belrifft: Marktgemeinde Wiener Neudorf
Anderung 2025-1 und digitale Neudarstellung des Ortlichen Raumordnungsprogrammes
Entscheidung iiber die Durchfiihrung einer strategischen Umweltpriifung

Die Marktgemeinde Wiener Neudorf beabsichtigt, das oriliche Raumordnungsprogramm zu andern. Ein Vorent-
wurf (erstellt von Technisches Bliro f. Raumplanung u. Raumardnung Dipl. Ing. Friedmann u. Aujesky OG, 1230
Wien, Panllilschkogasse 8-12/4/6, vomn 15. 12, 2025) liegt bereits vor. Nach Abwagung der als relevant erkann-
ten Kriterien hat die Gemeinde entschieden, dass eine strategische Umweliprifung bel der Anderung 2025-1
und digitale Neudarstellung des Ortlichen Raumordnungsprogrammes fiir den Anderungspunkt 1 durchgefiihrt
wird,

Die Erstabschétzung hat fiir den Anderungspunkt Nr. 1 ergeben, dass Umweltauswirkungen nicht aus-

geschlossen werden kénnen, Daher sind weitere Untersuchungen (= Durchfiihrung einer SUP) in Form
eines Umweltberichts erforderlich.

Diese Enlscheidung sowie die zugrundeliegenden Unterlagen werden der Umweltbehorde zur Kenntnisnahme
bzw. zur Abgabe einer- Stell e (ibermittelt,
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Beilagen:
o Vorentwurf Anderung 2025-1 und digitale Neudarstellung des Orflichen Raumordnungsprogrammes
vom 15. 12, 2025 (Gesamiplan)
» Screening Formular 2 inkl, Edauterungen zu Anderungspunkten 1, inkl. Bellage 1 bis 6
» Screening Formular 3 (Tabelle 1, 2 u. 3) fiir Anderungspunkie 1
e Scoping Formular 2 fiir Anderungspunkt 1
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Screening Formular 2

Marktgemeinde Wiener Neudorf
Anderung - 2025-1 des 6rtlichen Raumordnungsprogramms

Prufung der Notwendigkeit Uber die Durchfuhrung einer Strategischen Umweltpriufung (SUP)
erstellt vom Technischen Biro fir Raumplanung und Raumordnung Dipl.-Ing. Friedmann und Aujesky OG, 1230 Wien, Pantlitschkogasse 8-12/4/6 unter der
Planzahl Anderung — 2025-1, Plannr. 2/27 am 15. 12. 2025

1.) Anderung der Anzahl der AufschlieBungszonen (von 7 auf 6) und geédnderte Benennung der AufschlieBungszonen (gemaR §16 Abs. 1 Zi 10 NO
ROG 2014); Anpassung der Freigabebedingungen aufgrund der Reduktion des Verkehrsaufkommens von 10.560 Fahrten auf 7.700 Fahrten;
Streichung der VerkehrserschlieBung vom Kollektor der A2 in den Okopark; Anderung von offentlichen Verkehrsflichen in Bauland-
Betriebsgebiet-AufschlieBungszonen und umgekehrt; Verlegung und Verbreiterung von 6ffentlichen Verkehrsflachen; Anderung von Griinland-
Griingiirtel — Siedlungsgliederung in offentliche Verkehrsfliche oder in Bauland-Betriebsgebiet-AufschlieRungszonen; Ausweisung eines
Grinland-Grungiirtels mit der Bezeichnung StraRenbegleitgriin;

Zu der im beiliegenden Vorentwurf dargestellten Anderung — 2025-1 des OROP wird festgestelit:

A: kein Screening erforderlich — keine SUP

= Anderungspunkte vom Inhalt und Umfang so geringfiigig, dass | betroffene Anderungspunkte:
erhebliche  negative  Auswirkungen auf die  Umwelt
ausgeschlossen werden kénnen.

B: SUP obligatorisch durchzufiihren

= Anderungspunkte als Rahmen fiir Projekte gemaR Anhange | und
[l der UVP-Richtlinie (85/337/EWG)

= Anderungspunkte mit mdglicherweise erheblichen Auswirkungen
auf Europaschutzgebiete
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C: Screening erforderlich (Tabellen 1 und 2) SUP erforderlich

= Screeningergebnis: erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 1
moglich — weitere Untersuchungen erforderlich.

= Screeningergebnis: erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt
nicht zu erwarten — weitere Untersuchungen nicht erforderlich.

Das Ziel der Erstabschéatzung laut Tabelle 1 und 2 besteht darin, zu prifen, ob nahere Untersuchungen zur Feststellung moglicher
Umweltauswirkungen erforderlich sind. Wenn die Erstabschatzung ergibt, dass erhebliche Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden
koénnen, sind weitere Untersuchungen (= Durchfiihrung einer SUP) in Form eines Umweltberichts nicht erforderlich.

Erlduterungen:

Bei diesem Anderungspunkte 1 wird ein Screening durchgefiihrt (siehe auch Tabellen 1 bis 3).

Aufgrund des Entfalls der AufschlieRung des Okoparks Uber den Kollektor der A2 wurde die Prognose der Verkehrsentwicklung adaptiert
(arealConsult, 29.11.2024). Statt der urspringlich berechneten zusatzlich zum Bestandsverkehr méglichen 10.560 Fahrten kommt es zu einer
Reduktion auf 7.700 zusatzlichen Fahrten pro Tag. Das bestehende ErschlieBungskonzept wurde im Oktober 2025 von der Firma kosaplaner
ausgearbeitet und am 29. 1. 2026 Uberarbeitet (vgl. Beilagen 1 bis 6). Dies erfolgte unter entsprechender Kontaktaufnahme mit der Abteilung ST3
und eine positive schriftliche Bestatigung der Abteilung ST3 beziiglich des Verkehrsgutachten Okoparks der Firma kosaplaner wurde per Mail
Ubermittelt:

Von: Koschatko Stefan (ST3) <Stefan.Koschatko@noel.gv.at>

Gesendet: Donnerstag, 29. Janner 2026 12:59

An: Pflaum Johannes — kosaplaner gmbh <J.Pflaum@kosaplaner.at>

Cc: Dauda Christof (ST3) <Christof.Dauda@noel.gv.at>; Mayrhofer Stephan (ST3) <Stephan.Mayrhofer@noel.gv.at>

Betreff: AW: RU1-R-692/070-2026, Wiener Neudorf, Anderung ROP 2025-1

Sehr geehrte Damen und Herren!
Seitens der Abteilung Landesstrallenplanung ergeht die Mitteilung, dass die in der Verkehrsuntersuchung:

,VERKEHRSTECHNISCHES GUTACHTEN zur Auswirkung der geplanten Umwidmungen der Flachen des neuen OKOPARKS auf das
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Ubergeordnete StraBenne_t_z der B17, der B12a und den VLSA-Knoten B17 x B12a x und der
Anbindung Rampe SCS/ OKOPARK sowie die innere ErschlieRung des OKOPARKS*
Einlage 6 vom 10.12.2025, Rev.1

vorgesehenen Malnahmen im StraRennetz aus verkehrstechnischer Sicht geeignet sind, auch den zusétzlichen Verkehr des ,Okopark Wr.
Neudorf* mit einer ausreichenden Leistungsfahigkeit abwickeln zu kénnen.
mit freundlichen Grul3en,

Stefan Koschatko

Dipl.-Ing. Stefan Koschatko
Fachbereichsleiter Verkehrstechnik (ST3-VT)

Amt der NO Landesregierung

Abteilung Landesstralienplanung

Landhausplatz 1, Haus 17, Zi. 17.213

3109 St. Polten, Austria

Tel.: +43 (0) 2742 9005 - 60361

Mail: post.st3-vt@noel.gv.at
stefan.koschatko@noel.gv.at

Web: http://www.noe.gv.at

http://www.noe.gv.at/datenschutz

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram!

s Bitt= denken Siz an dis Uimuelt — nur micht gedruckte E-Mails sind urmwealtfreundlich.

N|

Das konkrete StralRenverkehrskonzept sieht eine Optimierung der beiden Kreisverkehre, die nach Norden verschoben und flachensparend
ausgefuhrt werden, vor. Zusatzlich erfolgen Erganzung von Grinstreifen im Stralenquerschnitt und die optimale Anordnung der notwendigen Rad-
u. FuRwegverbindungen.

06.03.2026 3
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Um auch eine groRere zusammenhangende Flache anzubieten zu kdnnen, kommt es zu einer Zusammenlegung der AufschlieBungszonen BB -
val-ea -A1 (westliche Teilflache) und der beiden Teilflichen der BB -va1-ea -A2 westlich der Palmersstrale. Somit ergibt sich eine Anderung der
Anzahl der AufschlieBungszonen von 7 auf 6. Damit entfallt die innere ErschlieBung zwischen den einzelnen AufschlieBungszonen. Ebenso wird
die geplante Verldngerung der Palmersstralde nach Norden zwischen den Aufschlielungszonen BB-va1-ea-A5 und BB-va2-ea-A4 sowie BB-va1-
ea-A2 gestrichen (vgl. Abb. 1).

% ! - - T e e R = Abb. Ausschnitt der geplanten Flachenwidmungsplananderung
2025-1 ohne Malstab
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In vom Gemeinderat am 29.06.2020 beschlossenen Verordnung zum Ortlichen Raumordnungsprogramm der Marktgemeinde Wiener Neudorf ist
die Beschrankung der Fahrten je Flache in der Einheit ,Fahrt pro Tag je m* angegeben. GemaR §16 Abs. 1 Zi 10 NO ROG 2014 ist fiir
Verkehrsbeschrankte Betriebsgebiete die Anzahl der maximal zulassigen Fahrten pro Baulandflache und Tag (Fahrten/Hektar) anzugeben. Daher
erfolgt eine gednderte Benennung der AufschlieRungszonen die Anpassung auf diese Einheit.

Durch Entfall der internen Stralen werden die verbleibenden Hauptverkehrswege ausreichend breit gewidmet. Zusatzlich werden die im
Bebauungsplan ausgewiesenen F12 — Freiflachen, die durch den Wegfall der ErschlieBung ebenfalls entfallen, durch die Ausweisung einer neuen
Freiflache F14 wieder ausgeglichen, sodass der Grinanteil insgesamt nicht reduziert wird. Durch die Festlegung der neuen F14 — Freiflache ist es
notwendig, die Flache der F13 (Waldflache, als Ersatzflache fur die bestehenden Windschutzgurtel) anders zu konfigurieren.

Hinsichtlich der Windschutzgurtel mit der Schutzfunktion laut Waldentwicklungsplan (vgl. Abb. 6) wurde am 30. 01. 2026 Kontakt aufgenommen
und folgende Forstfachliche Stellungnahme Ubermittelt (Original im Anhang):

Zu ZI. MDL1-V-076/033 und MDL1-A-161/026

Betrifft:

Marktgemeinde Wiener Neudorf — Anfrage Ortsplanung; Verschiebung Ersatzauffortung Richtung Nordwesten
Forstfachliche Stellungnahme vom 3. Februar 2026/Ing. Abel

Zur Anfrage der Dipl.-Ing. Friedmann und Aujesky OG vom 30.01.2026, betreffend die Verschiebung der geplanten Ersatzaufforstung Richtung
Nordwesten, wird wie folgt Stellung genommen:

Erbetene Antworten:

» Kann schon vorab die Méglichkeit einer kiinftigen Rodung ausgeschlossen werden?

» Unter welchen Bedingungen ist gegebenenfalls eine Rodung mdglich (Ersatzaufforstung, waldverbessernde Malinahmen)?
* Ist eine Verschiebung der geplanten Ersatzaufforstung Richtung Nordwesten denkbar?

Grundsatzlich sind Alternativen auflerhalb des Waldes heranzuziehen, sollte es an diesen fehlen, kénnen auch Waldflachen in unbedingt
notwendigem Ausmal zur Rodung beantragt werden.

06.03.2026 5
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Die Erteilung einer Rodungsbewilligung erscheint unter Vorschreibung einer Ersatzaufforstung im Verhaltnis 1 : 3 grundsatzlich méglich, sofern ein
offentliches Interesse an einer anderen Verwendung der zur Rodung beantragten Flache das offentliche Interesse an der Erhaltung dieser Flache
als Wald tberwiegt.

Eine Verlegung der Ersatzaufforstungsflache Freiflache F13 Richtung Nordwesten wird aus forstfachlicher Sicht begrufdt, da damit die
folienabgedichtete Deponie (zuklinftige Freiflache F14) im Wesentlichen nicht mehr in Anspruch genommen werden muss. Die Verlegung hat den
Vorteil, dass der Bereich, welcher mit einer Deponiefolie abgedichtet ist, nur mehr ganz am Rand von der Aufforstung betroffen ist, wobei dort
ausschlie3lich Straucher ausgepflanzt werden sollen, sodass eine magliche Durchwurzelung der Folie ausgeschlossen werden kann.

Der Vollstandigkeit halber wird noch darauf hingewiesen, dass fur Teilflachen die auf Grund ihres Naturzustandes bereits eine forstgesetzliche
Waldeigenschaft aufweisen, ebenfalls eine Rodungsbewilligung erforderlich ist, auch wenn diese derzeit im Kataster noch nicht als Wald
ausgewiesen sind.

Der Forstsachverstandige

Ing. Abel

Der Standort liegt laut dem rechtskraftigen Regionalen Raumordnungsprogramm Bezirk Modling innerhalb der linearen Siedlungsgrenzen (vgl.

+Abb. 2 Ausschnitt Anlage 7 Regionales Raumordnungsprogramm Bezirk Médling ohne Malstab

Somit steht die geplante Anderung nicht im Widerspruch zu dem Regionalen Raumordnungsprogramm.
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Hinsichtlich der Natur- und Standortgefahren kann folgende Aussage getroffen werden:

e wertvolle landwirtschaftliche Produktionsfléchen sind in diesem Bereich nicht vorhanden. (Quelle. NO-Atlas)

e héhere Grundwassersténde sind in diesem Bereich nicht vorhanden. (Quelle. NO-Atlas)

Abb. 3 Wertigkeit des Ackerlandes laut e-Bod ist gering bis hochwertig; allerdings ist der Bereich als Bauland — Betriebsgebiet gewidmet

Wertigkeit Ackerland:

B geringwertig
mittelwertig

B hochwertig

® rProfistelle

Sonstige Flachen:

B Wald
verbautes Gehiet
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Abb. 4 Wasserverhaltnisse laut e-

T S migu I -
bt 1 Ty %

Bod sind sehr trocken bis maBig trocken

Wasserverhaltnisse:

B sehrtrocken
B trocken

makig trocken
gut versorge
makig feucht
nass
Profilstelle

06.03.2026



Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik

Abb. 5 Hinweiskarte fiir Hangwasser (Quelle. NO-Atlas)
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Hangwasser Fliesswege klassifiziert

HieRwege klassifiziert
Flielwege 0.05-1 ha
Flielwege 1 his 10 ha

= Flialiwege 10 bis 100 ha
= Flielwege =100 ha

Widmungsumhilliende
[ Bauland
] spezielle Grinlandwidmung

o Schnittpunkt Fliefweg
mit Widmungsumhtllender

2803 ng Einzugsgehietsgrilie

Bereich der derzeit gewidmeten Verkehrsflachen. Durch den Entfall der internen VerkehrserschlieBung ist auf die Ableitung bzw. Versickerung der

Oberflachenwasser besonders Bedacht zu nehmen.
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Abb. 6 Waldentwicklungsplan (Quelle. NO-Atlas)

‘ -

Hinsichtlich der Windschutzgurtel mit der Schutzfunktion laut Waldentwicklungsplan wurde am 30. 01. 2026 Kontakt aufgenommen und
eine Forstfachliche Stellungnahme (vgl. S 5) Gbermittelt (Original im Anhang).

06.03.2026 10



Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik SCREENING — FORMULAR neu
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Die Larmwerte konnten aufgrund der neuen Larmschutzwand reduziert werden, obwohl dies fir die geplanten Widmungsanderungen keine

Relevanz hat.
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Abb. 8 Der Bereich ist stadtisch / héchstrangig (A) bis zur Iandlichen BasiserschlieRung (G) erschlossen (Quelle. NO-Atlas)

Offentlicher Verkehr Giiteklassen

fitterfeis OV Haltestellen Kategarie

Werktag
o |
o
o
o w
o Vv
e Vv
@ Vi
@ v

. Keine Hsl-Kategorie

OV Giiteklassen (Flachen)
Werklag

. stadiisch/hochstrangig (A)

. stadtisch/hochrangig (B)

. stadtisch/landlich, sehr gut erschlossen (C)
. stadtisch/landlich, gut erschlossen (D)

. landlich, sehr gute Basiserschliellung (E)
D landlich, gute BasiserschlisBung (F)

. landlich, Basiserschiiefiung (G)

' Haltestellen

== Buslinien
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Hinsichtlich maglicher Altstandorten oder Altablagerungen gibt es in diesem Bereich 2 Bereiche (vgl. nachfolgende Abbildungen)

Sportplatz Wiener Neudorf e

Attribut Wert

1D T2193
Flachentyp Altlast
Altlastennummer M3%

Deponietyp gz;ﬂ.;nale

Aushubmaterial/Ab
Art der Ablagerungen raum, Bauschutt,
Hausmill

Schadstoffe ;ZT;ZT ioxid,
Fliche [m?] 100.000
volumen [m?] 770.000

Status gesichert

Eintrag Altlastenatlas 13.04.2000
Prioritdtenfestlegung 21.06.2000
Prioritat 2

Status Malknahmen in Durchfihrung
Art der Sicherung
Altlastenmalnahmen

Ausweisung gesichert 01.08.2014
Letzte Aktualisierung 01.07.2018

Altlastenatlas

06.03.2026
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Beschreibung Standort A

Die Uberwachungsergebnisse der Wasserhaltung
zusammen mit den Ergebnissen der qualitativen
Grundwasserbeweissicherung zeigen, dass nach
Errichtung der Sicherungsanlagen die
Grundwasserbelastung im Abstrombereich
gesunken ist. Bei ordnungsgemilem Betrieb ist
auch weiterhin mit keinem nennenswerten Eintrag
von Sickerwasser in das Grundwasser zu rechnen.
Durch den Betrieb der Deponiegasabsauganlage
wurde eine Reduktion der
Deponiegaskonzentrationen erzielt.

06.03.2026

Bewertung Kontamination/Risiko ~

Im Bereich der Altablagerung wurde eine intensive
Deponiegasproduktion festgestellt. Im Abstrom der
Altablagerung war das Grundwasser belastet. Es
wurde eine Umschliefbung der Altablagerung mit
Wasserhaltung und Oberflichenabdeckung
durchgefiihrt sowie eine Bodenluftabsaugung zur
Verringerung der Deponiegaskonzentrationen
betrieben. Im Grundwasserabstrom der Altlast
konnte nach der UmschlieBung eine Verbesserung
der Grundwasserqualitit beobachtet werden. Es
kann angenommen werden, dass von der
umschlessenen Altablagerung keine erheblichen
Schadstoffemissionen in das Grundwasser mehr
ausgehen. Die Bodenluftabsaugung hat eine
deutliche Reduktion der
Deponiegaskonzentrationan im
Ablagerungsbereich ergeben.

SCREENING — FORMULAR neu
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Deponie Wiener Neudorf

Attribut
D
Flachentyp

Altlastennummer

Deponietyp

Art der Ablagerungen

Flache [m?)

Volumen [m?]

Status

Eintrag Altlastenatlas
Priorititenfestlegung
Prioritat

Status Malknahmen

Art der
Altlastenmalnahmen

Ausweisung
dekontaminiert

Letzte Aktualisierung
Altlastenatlas

06.03.2026

und Regionalpolitik

Wert
72346
Altlast
N37

Kommunale
Deponie

Aushubmaterial/Ab
raum, Bauschutt,
Hausmull

100.000

870.000
dekontaminiert
13.03.2000
21.06.2000

3

abgeschlossen

Dekontamination

15.09.2007

15.09.2007

SCREENING — FORMULAR neu
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Beschreibung Standort v

Eine bis zu 8,5 m tiefe Kiesgrube wurde ab 1963 als
Deponie genutzt. Es wurden Abraummaterial,
Bauschutt und untergeordnet auch Hausmiill,
hausmilldhnliche Abfélle sowie Baustellenabfille
abgelagert. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse
konnte zusammengefasst werden, dass die
Altablagerung ein sehr groftes Volumen hatte und
das auch Abfille mit erhdhten Schadstoffgehalten
abgelagert wurden. Im Bergich der ehemaligen
Deponie konnte punktuell eine starke
Deponiegasproduktion nachgewiesen werden. Die
Altlast lag im Bereich eines quantitativ nicht sehr
bedeutenden Grundwasservorkommens. Im
Abstrom der Altlast war eine Beeintrichtigung des
Grundwassers gegeben, die auf die ehemalige
Deponie zuriickzufiihren war. Aufgrund der
hydrogeologischen Verh3ltnisse war jedoch keine
grolriumige Ausbreitung von Verunreinigungen im
Grundwasser zu erwarten.

06.03.2026

Bewertung Kontamination/Risiko v

Im Bereich der Altlast wurden auf einer Flache von
etwa 134.000 m* rund 870.000 m* Hausmiill,
Bauschutt und Abraummaterial abgelagert. Im
Abstrom der Altlast war eine Veranderung der
Grundwasserqualitdt gegeben, die auf die
ehemalige Deponie zurlickzufiihren war. In den
Jahren 2002 bis 2004 wurden die Altablagerungen
gerdumt. Im Grundwasserabstrom konnte nach der
Riumung eine Verbesserung der
Grundwasserqualitit beobachtet werden. Esist
davon auszugehen, dass von dem gerdumten
Bereich keine erheblichen Schadstoffemissionenin
das Grundwasser mehr ausgehen. Die Altlastist
daher als saniert zu bewerten.

SCREENING — FORMULAR neu
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zu FWA 2025-1 - Okopark APkt. 1

Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten 2023
Screening Formular 3

Tabelle 1: Prifung relevanter Planungsgrundlagen

Informations- | (% Verweis auf Tabelle Bemerkung
quelle 2)
Prifung von Planungskonflikten®)
NO Atlas

Sektorales ROP
Windkraftnutzung in

2 keine Zonen in der Region
NO

FWP

NaChbargememde(n) keine konflikttrachtigen Widmungen

Sonstige Unterlagen

Regionales Laut Regionalem Raumordnungsprogramm Bezirk Médling liegt dieser Bereich innerhalb
_ . der linearen Siedlungsgrenze.

Raumordnungspro geprift-keine relevanten Festlegungen Somit stehen die geplanten Anderungen nicht im Widerspruch zum Regionalem

gramm Raumordnungsprogramm Bezirk Madling.

Kleinregionales

Rahmenkonzept keines vorhanden

Grundlagenforschung
OROP Die Grundlagenforschung wird im Zuge der Ausarbeitung des OEK ebenfalls tiberarbeitet.

vorhanden, aber veraltet

(")rtliches | Das OEK befindet sich in Uberarbeitung hinsichtlich der neuen gesetzlichen

Entwicklungskonzept ) Bestimmungen.
keines vorhanden

OROP-

Grundlage bildet die vom Gemeinderat am 29.06.2020 beschlossene Verordnung zum

Verordnungstext vorhanden-relevante Aussagen ortlichen Raumordnungsprogramm, die aufgrund der geénderten Rahmenbedingungen
adaptiert wird.

Prifung von Standortgefahren®™)

NO Atlas

Gefahrenzonenplan
WLV (GZP) kein GZP vorhanden

Abflussuntersuchung
oder GZP Flussbau
(ABU)

ABU: keine Uberlagerungen

Gefahrenhinweiskarte

Rutschprozesse keine Rutschprozesse

weil3e Klasse
Gefahrenhinweiskarte
Keine Sturzprozesse
Sturzprozesse weike Klasse P
Hinweiskarte vgl. Erlauterungen
Hangwasser mehrere FlieBwege berthrt
Grundwasserstand

auferhalb dargestellter GW-Hochstéande

landwirtschaftliches

Entwasserungsgebiet keine Uberlagerung



Andy
Texteingabe
zu FWÄ 2025-1 - Ökopark ÄPkt. 1


Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten 2023

Tabelle 1: Prufung relevanter Planungsgrundlagen (Fortsetzung)

Informations-
quelle 2)

() Verweis auf Tabelle

Bemerkung

Priifung von Standortgefahren®

Sonstige Quellen

WWW.
hochwasserrisiko.at
(wenn keine
Abflussuntersuchung
vorliegt)

keine Hinweise zu erkennen

Altstandorte und
Altablagerungen
(cadenza-Modul)

Altstandort im Nahbereich

vgl. Erlauterungen

e-Bodenkarte —

FeUChtlage keine Feuchtlage

sehr trocken bis maRig trocken

Priifung von Konflikten zu Naturgebietsschutz bzw. Wald™)

Landschaftsschutz-
gebiet

Lage auf3erhalb eines Schutzgebiets

Biosphéarenpark

auBerhalb eines Biospharenparks

Naturschutzgebiet

kein Schutzgebiet im Nahbereich

Europaschutzgebiet

kein Schutzgebiet im Nahbereich

Naturdenkmal

kein Naturdenkmal im Nahbereich

Waldentwicklungs-
plan bei Uberlage-
rung mit Wald

Uberlagerung nur mit Wald hoherer Funktion

siehe Forstfachliche Stellungnahme vom 3. Februar 2026

Priifung von Nutzungskonflikten

bestehende

*
Nutzungen( ) keine relevanten Nutzungen

| als Wiesen, Acker u. Griinbrachen genutzt und als Bauland - Betriebsgebiet -
AufschlieBungszonen gewidmet (vgl. auch Erléauterungen)

www.laerminfo.at

keine larmsensiblen Widmungen geplant



http://www.hochwasserrisiko.at/
http://www.hochwasserrisiko.at/

Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten 2023

LISTE DER PLANUNGSKONSULTATIONEN

Dienststelle Kontaktaufnahme erfolgt zu folgenden
Anderungspunkten
_BeZi':k.Sfo"SthPEKtion (bei der Kontaktaufnahme erfolgte am 30. 1. 2026
jewe|l|gen BH) siehe Forstfachliche Stellungnahme vom 3. Februar 2026 (vgl.
>< Erlauterungen)
Wildbach- und

Lawinenverbauung

Geologischer Dienst des
Landes NO

Abteilung Wasserbau

Abteilung Wasserwirtschaft
(Altlasten)

Abteilung Wasserwirtschaft
(Grundwasser)

Verkehrsverbund Ostregion

Militarkommando NO

Welterbe — kulturelles Erbe

Abteilung entsprechende Kontaktaufnahmen wurden vorgenommen, siehe Mail vom
LandesstraRenplanung >< 29. Janner 2026 und Verkehrstechn. Gutachten (vgl. Erlauterungen)

Bundesdenkmalamt Abteilung
fur NO

keine Konsultationen
erforderlich




Screening Formular 3

Tabelle 2: Erstabschéatzung der Auswirkungen

Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten 2023

Nr.

AnderungsmaRnahme

1

Anderung der Anzahl der
Aufschlieldungszonen (von 7 auf
6) und geanderte Benennung
der AufschlieRungszonen
(gemafR 816 Abs. 1 Zi 10 NO
ROG 2014); Anpassung der
Freigabebedingungen aufgrund
der Reduktion des
Verkehrsaufkommens von
10.560 Fahrten auf 7.700
Fahrten; Streichung der
VerkehrserschlieRung vom
Kollektor der A2 in den
Okopark; Anderung von
offentlichen Verkehrsflachen in
Bauland-Betriebsgebiet-
Aufschlieungszonen und
umgekehrt; Verlegung und
Verbreiterung von offentlichen
Verkehrsflachen; Anderung von
Grinland-Grungurtel —
Siedlungsgliederung in
offentliche Verkehrsflache oder
in Bauland-Betriebsgebiet-
Aufschlielungszonen;
Ausweisung eines
Grinland-Grungurtels mit der
Bezeichnung
StralRenbegleitgrin;

mogliche Auswirkungen
(® Verweis auf die Tabelle 1)

BEWERTUNG DER
AUSWIRKUNGEN

positiv | nicht relevant | relevant

Begriindungen, Erlauterungen,
Nachweise

Naturschutz und Wald®™:

- Uberlagerung von

Kontaktaufnahme erfolgte am 30. 1. 2026
siehe Forstfachliche Stellungnahme vom 3. Feb.

Schutzgebieten/Wald®) O O 2026 (vgl. Erlauterungen)
- Ausstrahlung auf O - keine Ausstrahlung
Schutzgebiete/Wald™)

Standortgefahren®:

- Beeintrachtigung am Standort selbst

wird bei der Ausweisung von Freiflachen
beachtet

- Beeintrachtigung fur andere
Standorte

O

Ol o

keine Beeintrachtigungen

Menschliche Gesundheit und Sachwerte:

- Planungskonflikte®

vgl. Erlauterungen

- Larm

keine Beeintrachtigungen

- sonstige Emissionen

keine Auswirkungen

- Erholungsfunktion

= 0|00
O0|0|0]|0|0O] O~

Erholungsbereich wird im Stiden durch Wald und
parkdhnliche Freiflachen aufgewertet




Tabelle 2: Erstabschéatzung der Auswirkungen (Fortsetzung)

Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten 2023

Nr.

Anderungsmafnahme

siehe oben

mogliche Auswirkungen
(® Verweis auf die Tabelle 1)

BEWERTUNG DER
AUSWIRKUNGEN

positiv | nicht relevant | relevant

Begrindungen, Erlauterungen,
Nachweise

Verkehr:

- Verkehrsabwicklung/MIV

siehe Mail vom 29. Janner 2026 und
Verkerstechn. Gutachten

- Potential fir OPNV/Umweltverbund

liegt im Bereich stadtisch / landlich guter
ErschlieBung (siehe Verkerstechn. Gutachten)

- Unfallgefahren/Verkehrssicherheit

O
O

sind keine bekannt

Kultur, Asthetik:

- Erbe, Denkmal

Keine Naturdenkmaler oder denkmalgeschutzte
Objekte betroffen

- Ortsbild

keine Belastung des Ortsbildes, da im BBPL
entsprechende Vorgaben verordnet sind.

- Landschaftsbild

O|0|0]|0|e O

OO0 |O0]®

keine Belastung des Landschaftsbildes, da im
BBPL entsprechende Vorgaben verordnet sind.




Screening Formular 3

Tabelle 3: Kumulative Auswirkungen der AnderungsmaBnahmen

Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten 2023

AnderungsmaBnahmen mdgliche BEWERTUNG DER AUSWIRKUNGEN ) ) .
Auswirkungen Begrindungen, Erlauterungen, Nachweise
positiv | nicht prifrelevant | prifrelevant
siehe Tab. 2 Boden:
durch Vorgaben im BBPI wird soweit als moglich entgegengewirkt
- Bodenverbrauch O ] O
siehe Bodenverbrauch
- Versiegelungsgrad O ] O
Klima:
Durch Errsatzpflanzungen kommt es zu einer Verbesserung des
. . Mikroklimas
- Mikroklima L] O O
Wasser:
keine Auswirkungen
- Stoffeintrag O ] O
keine Auswirkungen
- Erschépfung O L] O
wird im Bereich der Gewasser durch schon bestehende Grinland -
. Gringurtel freigehalten
- Uferfreihaltung L] O O 9 9




oder UmweltSCOPING-FORMULAR 2 — MATRIX ZUR ABGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGSRAHMENS

PLANUNGSABSICHTEN

der Marktgemeinde AUSWIRKUNGEN oder UNTERSUCHUNGEN | ERLAUTERUNGEN
Wiener Neudorf UNVERTRAGLICH- die zur Abklarung erforderlich | (Detaillierungsgrad und
It. vorliegendem Vorentwurf zur scheinen Umfang der
Anderung - 2025-1 des OROP. | KEITEN Untersuchungen, sonstige
Planverfasser: TB f. Raumplanung Hinweise) ,
und Raumordnung Dipl.-Ing. Friedmann
und Aujesky OG, 1230 Wien,
Pantlitschkogasse 8-12/4/6
Plannummer: 2/26
Datum des Plans 15. 12. 2025
Nr. | was wird festgelegt werden relevante was wird Methode betrifft
(muss nicht ausgefllit werden, wenn vermutet Schutzvorgaben | untersucht? SUP
bereits Screening-Liste vorliegt) .. .
hinsichtlich RVP
1 siehe Screening Menschliche Vermeidung von Ob durch die Abschatzung SUP
Gesundheit wechselseitigen vorgesehenen der
Stoérungen; (gem. §14 | Mallnahmen, wie | Auswirkungen
oder Umwelt Abs.2 .10 NO ROG Ersatz- auf strukturelle
2014) pflanzungen die | Gegebenheiten
Einhaltung von , sowie den
ausreichenden Artenschutz
Abstanden und
damit die
Vermeidung
erheblicher
Nutzungskonflikte
erfolgt
Verkehr Sicherstellung einer | Auswirkung der Verkehrs- SUP
funktionsgerechten | geplanten technisches
Erschlieung; Umwidmungen Gutachten zur
Erhaltung der der Flachen des Beurteilung der
Verkehrsfunktion neuen Okoparks | Leistungsfahig-




von Kreuzungs-
punkten

(gem. §14 Abs.2 Z.6 u.
Z.7 NO ROG 2014)

auf das
Ubergeordnete
Strallennetz der
B17, der B12a
und den VLSA-
Knoten B17 x
B12a x und der
Anbindung
Rampe SCS/
Okopark sowie
die innere
ErschlieBung des
Okoparks

keit
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